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Niederschrift 

 
Nr. 12   über die öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des 

 
Marktgemeinderates Markt Wald 

 
 

am 16.09.2025 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Hauptstr. 61 in Markt Wald 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Sämtliche 14 Mitglieder des Marktrates waren ordnungsgemäß eingeladen. 
Vorsitzender: Erster Bürgermeister, Christian Demmler 
Protokollführer: Christian Dietmaier  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 
Anwesend waren 

 
Fischer, Barbara 
Hartmann, Michael 
Hecht, Johannes 
Lochbrunner, Gerhard 
Nieberle, Thomas 
Ruf, Anton 
Schmid, Robert 
Zech, Ursula 
Glas, Hermann 
Gebler, Tobias 
Eggers-Spangler, Birgit 
Huber, Franz 
Kögel, Marina 
Huber, Franz  
Oberhoffner, Markus 
 
Entschuldigt abwesend waren 
 
-/- 
 
Unentschuldigt abwesend waren 
 
-/- 
 
Außerdem waren anwesend 
 
5 Zuschauer 
 



 

 
Öffentliche Sitzung 

 
TOP 1: 
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Erster Bürgermeister Demmler eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
Die Ladung aller Marktgemeinderatsmitglieder erfolgte frist- und formgerecht. Es bestehen keine 
Einwände gegen die Tagesordnung. 
 
Das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 22.07.2025 wurde dem Marktgemeinderat zugesandt. 
 
Die Genehmigung des Protokolls vom 22.07.2025 erfolgt dann zusammen mit dem 
nichtöffentlichen Teil der Sitzungsniederschrift in dieser heutigen Sitzung. 
 
Der Marktgemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
TOP 2. 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport auf der Fl.Nr. 1000/1 Gemarkung Markt Wald  
Bauherr: Ramona und Michael Raith 
Ort: Turnhallenstraße 13a 
 
Die Bauherren, möchten auf der neu parzellierten Fläche (Turnhallenstraße 13 a) in Markt Wald, 
ein Einfamilienhaus mit Carport errichten. 
 
Das Gebäude wird einstöckig und hat die Abmessung von 10,61 x 8,99 m mit einem 30 Grad 
Satteldach. 
 
Der Carport mit Schuppen hat eine Größe von 3,08 x 9 m mit einem Pultdach und einer Höhe 
von 2,66 m an der Grenze. 
 
Dem LRA ist das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB weiterzugebenden und samt 
Stellungnahme zu senden. Baurechtlich ist das Bauvorhaben über die Turnhallenstraße 
erschlossen. Abwasser und Wasseranschluss sind vorhanden bzw. müssen noch hergestellt 
werden. Regenwasser ist grundsätzlich zu versickern. 
 
Beschluss: 
Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses 
mit Carport auf der Fl. Nr. 1000/1 Gem. Markt Wald (Turnhallenstraße 13a) wird erteilt. Das 
Regenwasser ist grundsätzlich zu versickern. Der Bauantrag wird zur Genehmigung an 
das LRA gesandt. 
 
Abstimmungsergebnis: 15 : 0 
 
 
TOP 3: 
Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Christoph-Scheiner-Straße im 
Zuge der Erschließung des privaten Baugebiets  
Die LEW und LVN hat ein Angebot zur Erneuerung bzw. Ausbau der Straßenbeleuchtung in der 
Christoph-Scheiner-Straße unterbreitet. 
 
Zum einen ist der Holzmast bei der Standsicherheitsprüfung durchgefallen (muss also erneuert 
werden) und im Zuge der Erschließung des privaten Baugebiets kann gleichzeitig auch die 
Straßenbeleuchtung modernisiert werden. 
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Gleichzeitig könnten weitere Holzmasten und Freileitungen abgebaut werden. 
Der Dachständer auf Hausnr. 22 kann ebenso abgebaut werden. 
 
Als Alternative haben wir auch ein Angebot über Solarlampen eingeholt. 
Es ist nun zu entscheiden in welchem Umfang die Maßnahme durchgeführt werden soll. 
 
Die LEW verrechnet der Gemeinde keine Baggerarbeiten, da diese aufgrund des neuen 
Baugebiets durchgeführt werden. 
 
Der Rat ist sich einig, dass so eine Möglichkeit so schnell nicht mehr kommt, jede 
Überspannleitung, die wir unter die Erde bekommen, ist ein Gewinn. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt das zweite Angebot der LEW und LVN mit den zwei 
Leuchten anzunehmen. BGM Demmler wird damit beauftragt das Angebot zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 15 : 0 
 
 
TOP 4:  
Vollzug des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetztes (GLKrWG) – Berufung eines 
Wahlleiters samt Stellvertreter für die Kommunalwahl 2026 
 
Möglichst bis 89 Tage (09.12.2025) vor dem Wahltag ist durch den Marktgemeinderat der 
Wahlleiter und dessen Stellvertreter zu berufen. Die Regelung im Wahlgesetz (Art. 5 Abs.1) 
lautet: 
 
(1) Der Gemeinderat beruft den ersten Bürgermeister, einen der weiteren Bürgermeister, einen 
der weiteren Stellvertreter, ein sonstiges Gemeinderatsmitglied oder eine Person aus dem Kreis 
der Bediensteten der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft oder aus dem Kreis der in 
der Gemeinde Wahlberechtigten zum Wahlleiter für die Gemeindewahlen. Der Kreistag oder an 
seiner Stelle der Kreisausschuss beruft den Landrat, den Stellvertreter des Landrats, einen 
seiner weiteren Stellvertreter, einen sonstigen Kreisrat oder eine Person aus dem Kreis der 
Bediensteten des Landratsamts oder aus dem Kreis der in dem Landkreis Wahlberechtigten zum 
Wahlleiter für die Landkreiswahlen. Außerdem wird aus diesem Personenkreis zugleich eine 
stellvertretende Person berufen. Zum Wahlleiter für die Gemeindewahlen oder zu dessen 
Stellvertretung kann nicht berufen werden, wer bei der Wahl zum ersten Bürgermeister oder zum 
Gemeinderat mit seinem Einverständnis, als sich bewerbende Person aufgestellt worden ist, für 
diese Wahlen eine Aufstellungsversammlung geleitet hat oder bei diesen Wahlen Beauftragter für 
den Wahlvorschlag oder dessen Stellvertretung ist; entsprechendes gilt bei Landkreiswahlen. Die 
Berufung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
 
In den letzten Jahren wurde immer der Geschäftsleiter zum Wahlleiter und ein weiterer 
Mitarbeiter aus der Verwaltung als Stellvertreter berufen. 
 
Es wird vorgeschlagen, Herrn Geschäftsleiter Herbert Egger als Wahlleiter und Herrn Christian 
Dietmaier als seinen Stellvertreter zu ernennen. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beruft den Geschäftsleiter Herbert Egger zum Wahlleiter für die 
Kommunalwahl am 08.03.2026. Zu seiner Stellvertretung wird Christian Dietmaier aus der 
Verwaltung berufen. 
 
Abstimmungsergebnis: 15 :0 
 



 
TOP 5: 
Antrag auf Zuschuss zur Mulcher-Reparatur der Jagdgenossenschaft Markt Wald 
Die Jagdgenossenschaft Markt Wald stellt den Antrag auf einen Reparaturkostenzuschuss für 
den Mulcher, die Rechnung der Reparatur beläuft sich auf 1.989,35 €. Der Mulcher wird auch von 
der Marktgemeinde benutzt. Die Marktgemeinde ist ein reguläres Mitglied in der 
Jagdgenossenschaft. 
 
Der Rat befürchtet, dass man durch die Genehmigung der Bezuschussung, den Weg öffne, 
zukünftig für jede Art der Reparatur bei der Gemeinde einen Zuschuss einzuholen. Eine 
Genehmigung der Bezuschussung sehe der Rat somit kritisch. 
 
Der Rat regt an, sich Gedanken zu machen, ob ein eigener Mulcher angeschafft wird. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat stimmt der Bezuschussung der Mulcher-Reparatur in Höhe von 
50% der angehängten Rechnung zu. Die Verwaltung soll den Betrag auf das Konto der 
Jagdgenossenschaft Markt Wald überweisen. 
 
Abstimmungsergebnis: 2 : 13 (abgelehnt) 
 
 
TOP 6: 
Bekanntmachungen des Bürgermeisters 
 
Bauvorhaben Strüwing 
BGM Demmler informiert darüber, dass das Bauvorhaben über den Anbau von Herrn Jürgen 
Strüwing nun seitens des LRA genehmigt wurde. 
 
Beginn des Schuljahres 2026/26 
BGM Demmler informiert den Rat über die Klassengrößen zum Schulanfang: 
 
1.Klasse 21 Schüler 
2.Klasse 20 Schüler 
3.Klasse 14 Schüler 
4.Klasse  25 Schüler 
 
Flüchtlingsunterkunft in Anhofen 
BGM Demmler informiert über den aktuellen Stand zur Flüchtlingsunterkunft in Anhofen: 
Die Unterkunft wird zurzeit wieder hergerichtet, die bisherigen Bewohner wurden nach Memmin-
gen verlegt. In Zukunft sollen dort wieder möglichst Familien einquartiert werden. 
 
Poststation  
Am 22.09.2025 sollen die Fundamentarbeiten für die Poststation am Rathaus durchgeführt wer-
den. 
 
Schützenheim 
Die Türe zum Saal wurde im Schützenheim erneuert. 
 
Spielplatz Untersuchung 
Die Spielplatz-Untersuchungen wurden durchgeführt, an beiden öffentlichen Spielplätzen wurden 
keine Mängel festgestellt. Dem Kindergarten Spielplatz wurden zwei Schaukeln und eine Rutsche 
abgesprochen, welche durch den Bauhof erneuert wurden. 
  
Einladung zum Oktoberfest der Musikvereinigung Mittelneufnach 
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Am 20.09.2025 feiert die Musikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach ihr alljährliches Oktober-
fest, die Gemeinderäte sind herzlich dazu eingeladen. 
 
Einladung zum Regionalmarkt 2025 
Am 28.09.2025 findet wieder der Regionalmarkt in Diedorf statt zudem natürlich jeder herzlich 
eingeladen ist. 
 
 
TOP 7: 
Sonstiges 
 
-/- 
 
 

Nichtöffentlich: 
 

 


